
Mindestlohngesetz 
 

Mit Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes (MiLoG) zum 

01. Januar 2015 werden in Bezug auf den Einsatz von Leis-

tungs- und Vertragspartnern (z. B. Subunternehmern im 

Transportbereich) verschärfende Haftungsbedingungen gül-

tig. 

 

Auftrag gebende Logistik/- Speditionsunternehmen sind u.a. 

dafür verantwortlich, dass die eingesetzten Subunternehmen 

ihren Mitarbeiter/innen den einheitlichen gesetzlichen Min-

destlohn von 9,82 € brutto pro Stunde ab 01.01.2022 zahlen. 

Wird gegen diese Pflicht verstoßen, haftet der Auftrag ge-

bende Spediteur/ Logistiker wie ein Bürge für die 

Lohnnachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen und 

kann zusätzlich mit einem Bußgeld belegt werden. 

 

Daher sichern wir der Craiss Generation Logistik GmbH & 

Co. KG zu, dass wir unseren Mitarbeiter/innen mit Wirkung 

zum 01.01.2022 mindestens den gesetzlich zu zahlenden 

Mindestlohn in Höhe von derzeit 9,82 € brutto pro Stunde 

vergüten und die entsprechende Zahlung zum Zeitpunkt der 

mit dem Arbeitnehmer vereinbarten Fälligkeit vornehmen, 

spätestens aber am letzten Bankarbeitstag des Monats, der 

auf den Monat folgt, in dem die Arbeitsleitung erbracht 

wurde. 

 

Der Auftragnehmer erklärt, in geeigneter Weise sicherzu-

stellen und zu überwachen, dass Nachunternehmer und Ver-

leiher, die er sorgfältig auszuwählen hat, ihrerseits die Ver-

pflichtung des MiLoG einhalten. 

 

Der Auftragnehmer weist auf Verlangen die Erfüllung die-

ser Zusicherung nach. Gleichzeitig verpflichten wir uns, die 

Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG von allen An-

sprüchen Dritter im Zusammenhang mit dem MiLoG freizu-

stellen. Diese Regelung gilt auch gegenüber Ansprüchen 

von Sozialversicherungsträgern und Finanzbehörden. Wei-

terhin erklären wir die Freistellung der Craiss Generation 

Logistik GmbH & Co. KG von gegen uns verhängte Buß-

gelder wegen Verstößen gegen das MiLoG. 

 

 

 

Bekämpfung der illegalen Beschäftigung 

(GüKBillBG) 
 

Mit dem Gesetz zur Bekämpfung der illegalen Beschäfti-

gung im gewerblichen Güterverkehr soll verhindert werden, 

dass illegal beschäftigte Fahrer aus Drittstaaten zu Dum-

ping-Löhnen eingesetzt werden. Somit trägt dieses Gesetz 

zum Erhalt von Unternehmensexistenzen und Arbeitsplät-

zen im deutschen Güterkraftverkehr bei. 

 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei der Durchführung 

aller Speditions- bzw. Frachtverträge zur strikten Beachtung 

relevanter Rechtsnormen; es gilt im Einzelnen: 

 

1. Der Auftragnehmer versichert, dass alle zur 

Durchführung der Verträge eingesetzten Unter-

nehmen über die für den Transport erforderlichen 

Erlaubnisse und Berechtigungen nach  

§§3,6 GüKG (Erlaubnis, Eurolizenz, Drittlands-

genehmigung, CEMT-Genehmigung) verfügen 

und, dass die Erlaubnisabschriften im Fahrzeug 

mitgeführt werden. 

 

2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dass von 

ihm eingesetzte Fahrer, die nicht Angehörige ei-

nes EU- oder EWR-Mitgliedstaates sind, über die 

nach § 7b GüKG erforderliche Arbeitserlaubnis 

und eine amtlich beglaubigte Übersetzung in die 

deutsche Sprache oder über ein Negativ-Attest 

verfügen. Er verpflichtet sich ferner, dafür Sorge 

zu tragen, dass Fahrer aus Drittstaaten diese nach 

§ 7b GüKG erforderlichen Unterlagen auf jeder 

Fahrt mitführen. Der Auftragnehmer verpflichtet 

sich bei Kontrollen durch den Auftraggeber oder 

durch von diesem Beauftragten alle mitführenden 

Dokumente zur Prüfung auszuhändigen. Der Auf-

tragnehmer verpflichtet sich ferner auch zur Ertei-

lung entsprechender genereller Weisungen an sein 

Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei Durch-

führung der mit dem Auftraggeber bestehenden 

Verträge, selbst nur solche Spediteure und Fracht-

führer einzusetzen, die die vorstehenden beschrie-

benen Pflichten nach § 7 GüKG und dieser Ver-

einbarung zuverlässig erfüllen. Der Auftragneh-

mer verpflichtet sich, mit diesen Subunterneh-

mern gleichlautenden Vereinbarungen schriftlich 

abzuschließen und die Einhaltung der Pflichten zu 

kontrollieren. 

 

4. Der Auftraggeber wird die Einhaltung dieser Ver-

pflichtungen des Auftragnehmers durch Stichpro-

ben überprüfen. Sollte es zu Beanstandungen 

kommen (Fehlen von Erlaubnissen oder Berechti-

gungen nach §§3,6 GüKG oder Fehlen der erfor-

derlichen Dokumente nach § 7 Absatz 1 GüKG) 

ist der Auftraggeber berechtigt, die Beladung des 

Fahrzeuges zu verweigern und die unverzügliche 

Gestellung eines die Voraussetzung dieser Ver-

einbarung erfüllenden Fahrers bzw. LKW zu ver-

langen oder wahlweise den Vertrag zu kündigen. 

Kündigt der Auftraggeber den Vertrag, stehen 

dem Auftragnehmer Rechte nach § 415 HGB 

nicht zu. Der Auftragnehmer ist zum Einsatz aller 

Schäden verpflichtet, die dem Auftraggeber durch 

die Verletzung der vorstehend beschriebenen 

Pflichten durch den Auftragnehmer entstehen. 


